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BEKANNTMACHUNGEN

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER 
GEHOBENEN WASSERRECHTLICHEN 
ERLAUBNIS ZUR WASSERENTNAHME 
AUS DER FLIESSENDEN WELLE DES 
RHEINS DURCH DIE CURRENTA GMBH 
& CO. OHG ZUR BETRIEBSWASSERVER-
SORGUNG DES CHEMPARKS
KREFELD-UERDINGEN
Die Currenta GmbH & Co. OHG hat am 14.10.2020 in der Fas-
sung vom 18.11.2020 einen Antrag auf Erteilung einer gehobe-
nen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Wasserentnahme aus der 
fließenden Welle des Rheins zur Betriebswasserversorgung des 
CHEMPARKs Krefeld-Uerdingen gemäß §§ 8, 9, 10, 11, 15 und 17 
des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1408) gestellt. Für die Erteilung einer gehobenen wasserrechtli-
chen Erlaubnis gilt § 15 in Verbindung mit §11 Abs. 2 WHG sowie 
§ 106 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) in Verbindung mit § 73 
Abs. 3 bis 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW).

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt 
im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung einer gehobenen Er-
laubnis. Die Antragsunterlagen zu diesem Verfahren werden 
öffentlich ausgelegt. Die Öffentlichkeit erhält dadurch Gelegen-
heit, zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen. Durch die Ausle-
gung des Plans erfolgt gleichzeitig die Anhörung der nach § 73 
Abs. 5 VwVfG NRW.

Die ausliegenden Antragsunterlagen der Currenta GmbH & Co. 
OHG enthalten insbesondere:

- Erläuterungsbericht
- Lagepläne
- Wasserbedarfsnachweis
- Hydrologische Auswertungen
- Betrachtung Natur und Umwelt
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- Technische Infrastruktur
- Katasterplan

Die auszulegenden Unterlagen (Beschreibungen, Nachweise 
und Zeichnungen), aus denen sich Art und Umfang der beab-
sichtigten Wasserentnahme ergeben, liegen gemäß § 73 Abs. 3 
VwVfG NRW für die Dauer eines Monats in der Zeit

vom 12.07.2021 bis zum 11.08.2021 einschließlich 

bei der bei der Stadtverwaltung Stadtverwaltung Krefeld,
Fachbereich 39 - Umwelt und Verbraucherschutz,
Uerdinger Straße 204,
47799 Krefeld 
Raum 1.06 - Offenlageraum/Besprechungsraum

nach vorheriger telefonischer Anmeldung während der allge-
meinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus:

Montags   8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag  8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch  8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14.00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Freitag   8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

Ansprechpartner sind 
Herr Brons   02151-86 2406 und 
Herr Weindorf  02151-86 2418 

Hinweis: Zum Schutz der Mitarbeitenden sind Besucher nach 
der aktuellen Corona-Schutzverordnung verpflichtet einen 
Mundschutz zu tragen und möglichst nur alleine die Dienststel-
le auszusuchen.

Die Unterlagen können ferner auf der Internetpräsenz der Be-
zirksregierung Düsseldorf unter der Adresse www.brd.nrw.de 
unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ eingesehen werden. 
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen gemäß § 27 a Abs. 1 VwVfG NRW.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann gemäß § 73 Abs. 4 VwVfG NRW bis spätestens zwei Wo-
chen nach dem Ende der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließ-
lich 25.08.2021, schriftlich oder zur Niederschrift bei der o. g. 
Auslegungsstelle oder bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
- Dezernat 54 -, Cecilienallee 2 in 40474 Düsseldorf (unter An-
gabe des Aktenzeichens: 54.04.06.01-13) Einwendungen erhe-
ben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für dieses Verwaltungsver-
fahren gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, 
dass aus der Einwendung zumindest der geltend gemachte 
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Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Ein-
wendung unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und 
Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestge-
halt sind unbeachtlich. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Einwendun-
gen), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

Die Einwendungen werden an den Antragssteller weitergege-
ben. Auf Verlangen der jeweiligen Einwender wird deren Namen 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Durch Einsichtnahme in die auszulegenden Unterlagen, die Er-
hebung von Einwendungen und Stellungnahmen, die Teilnah-
me an der mündlichen Verhandlung oder eine Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die Genehmigungs-
behörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung an die 
Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Ver-
fahren können bis zum Ablauf der Internetveröffentlichung bei 
der für das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf 
angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Über-
mittlung angeforderter Informationen bzw. der Beantwortung 
gestellter Fragen unberührt bleibt.

Düsseldorf, 23.06.2021
Bezirksregierung Düsseldorf
54.04.06.01-13
Im Auftrag
gezeichnet
Miriam Haarmann
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 84,60 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und don-
nerstags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs 
von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-Klima-
Apparatebau Krefeld
09.07. – 11.07.2021 
Michael-Franz Kotalla
Illerstraße 15
47809 Krefeld
54 18 65

16.07. – 18.07.2021 
Carl Lechner GmbH
Vinzenzstraße 15
47799 Krefeld
80 62-0

Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprechpart-
ner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 
auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 19 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.


